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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit der ersten
Etappe der DSG-Revision, welche nur die Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzgebungsprojektes umfasste. Die Schweiz hätte ihr Datenschutzrecht eigentlich
bis zum 1. August 2018 an die EU-Richtlinie 2016/680 betreffend den Datenschutz in
Strafsachen anpassen müssen, war damit im September also schon leicht im Verzug.
Obwohl sich Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) nicht sonderlich
begeistert von der Etappierung der Vorlage zeigte – der Schengen-relevante Teil sei
nicht der einzige, der zügig abgeschlossen werden sollte, denn die übrigen
Bestimmungen seien zwar nicht für das Fortbestehen der Schengen-Assoziierung, aber
sehr wohl für den Angemessenheitsbeschluss relevant und somit nicht weniger wichtig
–, appellierte sie an den Rat, das Beste daraus zu machen und den eingeschlagenen
Weg möglichst rasch weiterzugehen.
Nachdem die kleine Kammer ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, wurde
auch hier, wie zuvor im Nationalrat, die Diskussion geführt, ob die gewerkschaftlichen
Ansichten in der Definition der besonders schützenswerten Personendaten explizit
aufgeführt werden müssten oder ob man diese streichen könne, da sie von den
politischen und weltanschaulichen Ansichten erfasst würden. Wie der Nationalrat
sprach sich auch der Ständerat mehrheitlich für die Streichung der gewerkschaftlichen
Ansichten aus, obwohl, wie von Bundesrätin Sommaruga und Minderheitsvertreter
Stöckli (sp, BE) angemerkt, dieser Antrag gar nie begründet worden sei. Materiell
änderte sich damit nichts im Vergleich zum geltenden Recht, weshalb sowohl die
Justizministerin als auch der Minderheitsvertreter letztlich vergebens die
Notwendigkeit dieser Anpassung – notabene in einem ohnehin befristeten Gesetz –
angezweifelt hatten. Als zweite Änderung und damit neue Differenz zum Nationalrat
verbot der Ständerat dem EDÖB grundsätzlich die Ausübung jeglicher Nebentätigkeiten,
unabhängig davon, ob diese vergütet werden oder nicht. Abweichend vom Grundsatz
soll der Bundesrat eine solche jedoch gestatten können, wenn der EDÖB dadurch nicht
in der Ausübung seiner Tätigkeit, seiner Unabhängigkeit und seinem Ansehen
beeinträchtigt wird. Diese Absicht hatte bereits der Bundesrat in seinem Entwurf
gezeigt, der Ständerat habe jetzt aber die «richtige Perspektive» und die «richtige
Formulierung» gefunden, so Bundesrätin Sommaruga. Einstimmig verabschiedete die
kleine Kammer das Schengen-Datenschutzgesetz mit dieser einen verbleibenden
Differenz. Ebenfalls einstimmig genehmigte sie auch den Notenaustausch zwischen der
Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 zum
Datenschutz in Strafsachen.
Der Nationalrat räumte die Differenz daraufhin oppositionslos aus und nahm das
Schengen-Datenschutzgesetz in der Schlussabstimmung mit 182 zu 11 Stimmen an. Der
Genehmigung des Notenaustausches stimmte er mit 139 zu 45 Stimmen zu; dagegen
opponierte ein Grossteil der SVP-Fraktion. Im Ständerat passierten beide Entwürfe die
Schlussabstimmung einstimmig. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2016
MARC BÜHLMANN
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die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach
von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 2

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Au mois d’avril, le Conseil national a traité deux objets relatifs à la révision des
compétences du Conseil fédéral pour la conclusion et l’application provisoire de
traités internationaux de portée mineure. Le premier objet émane du gouvernement et
se veut une réponse à la motion « Base légale pour la conclusion de traités
internationaux par le Conseil fédéral », déposée par la commission de politique
extérieure du Conseil des Etats (CPE-CE), et à la motion "Révision des bases légales
régissant la conclusion d'un traité international par le Conseil fédéral" déposée par la
commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN). Dans son
message, le Conseil fédéral propose de garder ses compétences pour conclure seul des
traités internationaux de portée mineure. Concernant l’application provisoire des
traités internationaux, il suggère que tout accord refusé par les deux tiers des membres
de chacune des commissions compétentes ne puisse pas faire l’objet d’une application
provisoire. La commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN) n’a
pas retenu cette variante. Elle a préféré présenter une version selon laquelle le Conseil
fédéral devrait obtenir l’accord des deux commissions avant de décider de l’application
provisoire d’un traité international. En cas de divergence entre les deux commissions et
d’un deuxième refus, le Conseil fédéral ne pourrait donc pas appliquer un traité
international à titre provisoire. Le Conseil national a suivi sa commission en refusant à
l’unanimité la proposition initiale. Le deuxième objet traité en parallèle par le Conseil
national, soit l’initiative parlementaire Joder (udc, BE; 10.457), vise également une
limitation des pouvoirs gouvernementaux, mais elle va plus loin. En effet, l’initiative
souhaite que le Conseil fédéral ne puisse décider de l’application provisoire qu’après
avoir obtenu l’accord de l’assemblée fédérale. Cette proposition a pris la forme d’une
proposition de minorité lors de son passage devant la chambre basse. Les
parlementaires ont cependant préféré la version de la majorité de sa commission par
103 voix contre 57. L’initiative Joder a donc été classée. Au vote sur l’ensemble, la
proposition de la CIP-CN a été acceptée à l’unanimité. La discussion s’est poursuivie au
Conseil des Etats lors de la session d’hiver. Les sénateurs ont clairement exprimé leur
souhait de s’en tenir à la législation actuelle (soit de limiter l’influence des commissions
à un avis consultatif). Ils ont donc refusé la proposition du Conseil fédéral (28 voix
contre 10 et 7 abstention), refusé la proposition du Conseil national (reprise dans une
minorité Föhn (udc, SZ) et refusée par 33 voix contre 7) et refusé la minorité Stöckli (ps,
BE) qui souhaitait que les commissions des deux conseils aient un droit de veto (par
23 voix contre 17). Le dossier repart donc à la chambre du peuple. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2013
EMILIA PASQUIER
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Ende 2015 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Änderung des
Krankenversicherungsgesetzes. Der Fokus lag dabei auf der Steigerung der Qualität
und Wirtschaftlichkeit. Die Kernelemente waren die Sicherstellung qualitativ
hochstehender Leistungen, eine nachhaltige Erhöhung der Patientensicherheit sowie
eine Dämpfung der Kostensteigerung in der OKP. Mit diesen Anpassungen reagierte die
Landesregierung auf diverse parlamentarische Vorstösse.
Das revidierte KVG ermöglicht eine Bereitstellung finanzieller und struktureller Mittel
zur Etablierung der Qualitätsstrategie des Bundes, wie sie im Rahmen von Gesundheit
2020 angestossen worden war. Das Hauptaugenmerk lag auf der Einsetzung nationaler
Programme sowie auf der Konstituierung einer ausserparlamentarischen Kommission
„Qualität in der Krankenversicherung”, die dem Bundesrat beratend zur Seite stehen
sollte. Aktivitäten einzelner Leistungserbringer sollten hingegen mit dieser
Gesetzesrevision nicht unterstützt werden. In diesem Sinne sollte auch mit dieser
Neuregelung das Primat der Vertragspartnerschaft nicht angetastet werden. Für die
Finanzierung dieser Massnahmen schlug der Bundesrat vor, jährliche Beiträge der
Versicherer im Umfang von 0.07 Prozent der durchschnittlichen Jahresprämie für alle
nach KVG versicherten Personen (Kinder ausgenommen) zu erheben. Dadurch sollten
fast CHF 20 Mio. pro Jahr zusammenkommen. 

Die Vorlage wurde für die Sommersession 2016 im Ständerat traktandiert, seine
vorberatende Kommission hatte sich bereits im März dazu beraten. Die KVG-Revision
stiess dort jedoch nicht auf offene Ohren. Mit 9 zu 4 Stimmen beantragte die SGK-SR
dem Plenum, gar nicht erst auf die Vorlage einzutreten. Vorherrschende Meinung war,
dass die Leistungserbringer bereits unter dem gegenwärtigen Regime „gute
medizinische Leistungen” schuldeten, weswegen eine diesbezügliche
Gesetzesänderung hinfällig sei. Überdies verfüge der Bund bereits über genügend
Möglichkeiten, eine hohe Qualität im Gesundheitswesen einzufordern. Ebenso wurde
die Finanzierung kritisiert. Da die Versicherer verlauten liessen, dass eine Finanzierung
„durch Prämiengelder der OKP unüblich” sei und sie diese ablehnten, befürchtete die
SGK-SR, dass letztlich doch wieder die Prämienzahlenden über höhere Prämien
belastet würden. Statt der Prämienzahlenden sollten aber die Leistungserbringer und
Versicherer für die Ressourcenbereitstellung herhalten. Für ihre Entscheidfindung
hatte die Kommission auch einen Zusatzbericht eingefordert, worin die Möglichkeit
einer Erfüllung der Absichten in einem privatwirtschaftlich geprägten Modell geprüft
werden sollte. Da seitens der Verwaltung diesbezüglich offenbar kaum Bereitschaft
signalisiert wurde – Graber gab zu Protokoll, dass man keine Absicht erkannt habe, „die
Vorlage auch nur im Mikrobereich” anpassen zu wollen –, kam die Kommission zu ihrem
deutlichen Votum.
Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) war für Eintreten. Ihrer Ansicht nach war eine
Handlungsnotwendigkeit gegeben, da die Qualität der medizinischen Leistungen eben
doch nicht so hochstehend sei, wie gemeinhin angenommen werde. Studien belegten
gegenteilig, dass in einem von zehn Fällen bei Patienten während eines
Spitalaufenthalts Komplikationen auftreten würden, welche die Verweildauer in
stationärer Pflege um rund eine Woche verlängerten. Dies wiederum führe unter
anderem zu hohen Kosten. Stöckli vertrat im Plenum aber auch die Haltung diverser
Akteure im gesundheitspolitischen Umfeld, beispielsweise der GDK. Sie hatte die
Standesvertreterinnen und Standesvertreter „eindringlich” gebeten, auf die Vorlage
einzutreten. Stellvertretend für weitere Akteure sah auch sie eine Notwendigkeit dieser
Gesetzesänderung.
In der Eintretensdebatte wurde in der Folge praktisch eine neue Auslegeordnung der
Argumente vorgenommen. Pascale Bruderer (sp, AG) merkte an, dass die Diskussion im
Ratsplenum sogar ergiebiger sei als in der Kommission. Sie wollte das jedoch nicht als
Kritik ausgelegt wissen, sondern begrüsste die umfassende Debatte. Befürworter und
Gegner der Vorlage versuchten ihre Positionen für und wider die Vorlage überzeugend
darzulegen. Oberhand behielten jedoch am Ende die Gegner, die – trotz besonders
ausführlichem Votum des Gesundheitsministers – im Sinne der SGK mit 27 Stimmen
Nichteintreten beschlossen. 16 Ständerätinnen und Ständeräte wären für Eintreten
gewesen. 
Nichteintreten war insofern bemerkenswert und im Übrigen von Bundesrat Berset auch
kritisiert worden, weil die Vorarbeiten für diese Gesetzesänderung aus einem Auftrag
des Parlaments entsprungen waren. Damals hatte man sich mehrfach für eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Qualitätsstrategie ausgesprochen. 4

Ärzte und Pflegepersonal

Die 2012 akzentuierte Zunahme von Ärzten, welche den Antrag stellten, ihre Leistungen
über das Krankenversicherungsgesetz (KVG) abrechnen zu lassen, blieb im Berichtsjahr
auf der Agenda der Räte. Nachdem im Vorjahr je ein Postulat Rossini (sp, VS) und Cassis
(fdp, TI) in ebendieser Angelegenheit überwiesen worden war, sah sich der Bundesrat
genötigt zu handeln und legte eine Botschaft zur Änderung des KVG vor. Darin
beantragte die Regierung die vorübergehende Wiedereinführung der
bedarfsabhängigen Zulassung. Vordringlich galt es eine per Ende 2011 ausgelaufene
Bestimmung zu erneuern, womit die Zulassungsbegrenzung vorübergehend wieder
eingeführt werden soll. Die 2001 in Kraft getretene Zulassungsbegrenzung für
Leistungserbringer war 2011 nicht mehr erneuert worden. Zwar war eine Verlängerung
im Rahmen der Änderung des KVG im Zusammenhang mit den integrierten
Versorgungsnetzen („Managed Care“) angedacht worden, mit der Ablehnung durch die
Stimmberechtigten im Juni 2012 liess sie sich aber nicht umsetzen. Diese Lücke führte
dazu, dass die Kantone über kein Instrument mehr verfügten, um das Angebot im
ambulanten Bereich zu steuern. Die vom Bundesrat beantragte
Zulassungsbeschränkung soll auf drei Jahre terminiert werden. Damit soll es zum einen
ermöglicht werden, die Auswirkungen der Aufhebung der Zulassungsbeschränkung
zwischen dem 1. Januar 2012 und dem Inkrafttreten der vorliegenden Änderung zu
untersuchen. Zum anderen können in der Zwischenzeit Bestimmungen vorbereitet
werden, welche die Kosten längerfristig eindämmen. Der Bundesrat wollte angesichts
des Masterplans „Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung“ sowie der
Volksinitiative „Ja zur Hausarztmedizin“ nicht auf die zuletzt angewandte Fassung der
Zulassungsbeschränkung zurückkommen, sondern schlug eine leicht abgeänderte
Version vor: Einerseits sollen Leistungserbringer im Bereich der Grundversorgung nicht
mehr von der Zulassungssteuerung ausgeschlossen sein, andererseits sollen
entsprechende Übergangsbestimmungen jedoch sicherstellen, dass die Zulassung von
Personen, die bereits vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung zulasten der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung tätig waren, nicht eingeschränkt werden
kann. Mit einer raschen Umsetzung dieser Gesetzesänderung sollen die in Bedrängung
geratenen Kantone die erforderlichen rechtlichen Instrumente erhalten, um die
Zulassungen zu steuern. Der Bundesrat versprach sich davon eine bessere Steuerung
der Kostenentwicklung in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, was sich
auch auf die Finanzen von Bund und Kantonen positiv auswirken könne. Im Parlament
war die als dringlich zu behandelnde Vorlage enorm umstritten.

Im Nationalrat, welcher sich im März zuerst damit befasste, beantragte eine Minderheit
bürgerlicher Kommissionsmitglieder um Nationalrat de Courten (svp, BL)
Nichteintreten. Eine weitere, ähnlich zusammengesetzte Minderheit Cassis (fdp, TI)
wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen mit dem Auftrag, innert zwei
Jahren Alternativvorschläge zur Steuerung der ambulanten Medizin zu erarbeiten. Die
SVP erachtete die Massnahme als rechtsstaatlich bedenklich und erkannte darin eine
ungebührliche Verschleierungspolitik. Von Seiten der FDP wurde gefordert, endlich
eine kluge Strategie zu entwickeln. Die bis anhin gefahrene Politik mit mehreren
Verlängerungen des 2001 eingeführten Moratoriums wurde indes von allen Seiten
angeprangert. Die Ratslinke, welche die Vorlage unterstützte, bediente sich vor allem
föderalistischer Argumente. Den Kantonen müsse dieses Instrument zur Verfügung
gestellt werden damit jene Kantone, die das Problem zu vieler Gesuche um
Praxisbewilligung kennen, handeln können. Kantone, die nicht mit der Problematik
konfrontiert seien, wären auch nicht zum Handeln verpflichtet, so Nationalrätin Fehr
(sp, ZH). Dass sich nicht alle Kantone in der gleichen Ausgangslage befanden, liess sich
in den verschiedenen Voten gut erkennen. Eintreten wurde schliesslich mit 106 zu 74
Stimmen deutlich beschlossen. Der Minderheitsantrag um Rückweisung scheiterte mit
89 zu 94 Stimmen jedoch nur knapp. Die Detailberatung war in der Folge weniger
umstritten. Zwei Kommissionsanträge wurden beschlossen. Einerseits sollte der
Zulassungsstopp nur auf Ärztinnen und Ärzte angewandt werden, und nicht auf
Apotheker. Andererseits beschränkten die Räte eine vom Bundesrat noch offen
formulierte Frist auf Verfall der Zulassung bei Nicht-Einlösung auf sechs Monate. Die
damit geschaffene Abweichung vom Bundesratsentwurf wird die Ständekammer
beurteilen müssen. Ein Antrag Ingold (evp, ZH) wurde sehr deutlich angenommen:
Dieser wollte den Bedürfnisnachweis für Personen, welche mindestens fünf Jahre an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben, aufheben.
Dagegen soll ein Bedürfnisnachweis für praktische Ärztinnen und Ärzte, die über keinen
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anderen Weiterbildungstitel verfügen, eingeführt werden. Damit sollte eine
entscheidende Schwäche der neuen Zulassungsregulierung ausgemerzt werden,
nämlich diejenige, dass schlechter qualifizierte Ärztinnen und Ärzte direkt aus dem
Ausland eine Praxistätigkeit aufnehmen könnten. In der Gesamtabstimmung wurde die
Vorlage mit 103 zu 76 Stimmen überwiesen, wobei sich nach wie vor FDP- und SVP-
Vertreter dagegen stellten.

Der Ständerat behandelte das Geschäft nur eine Woche später. Zwar sprach sich die
Mehrheit der SGK für Eintreten aus, jedoch mit dem Antrag, das Geschäft sogleich an
den Bundesrat zurückzuweisen. Die Regierung solle eine definitive Lösung
präsentieren, welche unter anderem auch eine Lockerung des Vertragszwangs vorsehen
würde. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) war für Nichteintreten. Stattdessen sei eine
langfristige, zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung, welche allen Beteiligten
Sicherheit bringt, gefragt. Eine zweite Minderheit Schwaller (cvp, FR) sprach sich für
Eintreten ohne Rückweisung aus. Der Rückweisungsantrag wurde in der Kommission
schliesslich mit einer knappen Mehrheit gefasst. Ein erster wichtiger Grund liege darin,
dass seit zwölf Jahren eingesetztes dringliches Bundesrecht nicht mehr tatsächlich als
solches gelten könne, so das Empfinden der SGK. Die Kommission verlangte darum eine
rasche Antwort des Bundesrates auf die seit Jahren bestehenden Probleme und wollte
mit der Rückweisung den entsprechenden Druck aufrechterhalten. Diese Begründung
stützte sich auch auf ein Versprechen von Bundesrat Berset, der in der Kommission
festgehalten hatte, dass eine definitive Vorlage per Ende 2013 geplant sei. Die
Eintretensdebatte war langwierig und stellte auch den vom Nationalrat gefassten
Beschluss infrage, da er möglicherweise gegen die Personenfreizügigkeit verstosse
durch die Diskriminierung ausländischer Ärzte. Das Ratsplenum war mit 27 zu 17
Stimmen für Eintreten, wurde sich jedoch nicht einig über den Antrag Schwaller.
Ratspräsident Lombardi (cvp, TI) entschied beim Stichentscheid im Sinne der
Minderheit. Damit war Eintreten beschlossen, die Rückweisung wurde abgelehnt und
die Kommission musste die Detailberatung nachholen. Bis zur Ständeratsdebatte in der
Sommersession hatte die SGK mehrere Expertisen eingeholt: Sie informierte sich über
die Anpassungen des Nationalrates und deren Vereinbarkeit mit der
Personenfreizügigkeit, über die Übereinstimmung des Bundesratsentwurfs mit der
Verfassung und über die Auswirkungen des früheren Systems der
Zulassungsbeschränkung. In der Kommission halte sich der „Enthusiasmus gegenüber
der wiederaufgenommenen vorübergehenden Zulassungsbeschränkung im Rahmen“, so
Sprecherin Egerszegi (fdp, AG). Die Frage, was nach erneuter Aufhebung der
Beschränkung in drei Jahren folgen wird, erschien auch den Ständeräten prioritär. Es
wurde jedoch auch betont, dass es bei dieser Vorlage darum gehe, dass die Kantone die
Leistungserbringer bestimmen und deren Zulassung an Bedingungen knüpfen können.
Spreche sich die Regierung eines Kantons dagegen aus, die Zulassung ihrer
Leistungserbringer an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, so ändere sich auch nichts.
Aufgrund zweier Bittschreiben der Grenzkantone Genf und Tessin, die dringlichen
Massnahmen zu unterstützen und in Hinblick auf die Funktion der Ständekammer,
beantragte die SGK die Annahme des Geschäfts. Gegenüber dem Nationalrat wurden
während der Detailberatung zwei Differenzen geschaffen: Die Abhängigkeit eines
Bedürfnisnachweises soll nur von den Weiterbildungstiteln abhängen und nicht
zusätzlich von einer Mindestanstellung an einer schweizerischen Institution. In dieser
Hinsicht wollte die Kommission dem Bundesrat folgen. Eine Minderheit Rechsteiner (sp,
SG) schlug erfolglos als Kompromiss eine kürzere Mindestanstellung von drei Jahren vor
(gegenüber den im Nationalrat gemäss Bundesratsentwurf beschlossenen fünf Jahren).
Zur Kriterienfestlegung für den Bedürfnisnachweis nahm der Nationalrat die Fassung
des Bundesrates an: Die Regierung selbst solle die Kriterien beschliessen. Im Gegensatz
zur Exekutive wollte die SGK des Ständerates jedoch das Mitspracherecht der Kantone
im Gesetz niederschreiben. Diese Änderung wurde gegen eine Minderheit Stöckli (sp,
BE), welche den Bundesratsentwurf unterstützen wollte, angenommen. Eine
redaktionelle Anpassung über Inkrafttreten des Gesetzes wurde zwangsläufig
verabschiedet, da der ursprünglich festgelegte Zeithorizont trotz Dringlichkeit nicht
eingehalten werden konnte. 

In der Differenzbereinigung standen sich die oben genannten Divergenzen gegenüber.
Bei der Festlegung der Erforderlichkeit eines Bedürfnisnachweises übernahm die SGK
des Nationalrates den Vorschlag Rechsteiner (sp, SG), welcher im Ständerat knapp
durchgefallen war. Sie beantragte damit ihrem Plenum die Forderung nach drei Jahren
Anstellung an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ging selbst einen
Kompromiss gegenüber dem zuvor gefassten Nationalratsbeschluss von fünf Jahren ein.
Mit 102 zu 77 Stimmen wurde dies im Rat angenommen. In der Frage, wer die
Kompetenz der Kriterienfassung erhalten soll, schuf der Nationalrat wieder eine
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Differenz zum Ständerat. Die Kantone seien laut Fassung des Nationalrats anzuhören,
jedoch nicht einzubeziehen. Dieser redaktionellen Änderung fügte sich der Ständerat.
Auch mit der Bedingung, drei Jahre in der Schweiz gearbeitet haben zu müssen, zeigte
sich die ständerätliche SKG schliesslich einverstanden. Angesichts der hohen
Zustimmung, mit welcher der Nationalrat an dieser zeitlichen Bedingung festgehalten
hatte, schien es ihr angezeigt, einzulenken – wenngleich Sprecherin Egerszegi (fdp, AG)
nicht umhin kam, den dadurch entstehenden Konflikt mit der Personenfreizügigkeit zu
erwähnen. Den jeweiligen Mehrheitsanträgen folgte das Ratsplenum, womit das
Geschäft zum Abschluss gebracht werden konnte. Am Ende der Beratungen bekräftigte
Nationalrat Stahl (svp, ZH) Namens der SVP-Fraktion nochmals deren Ablehnung gegen
die Vorlage. Sie widerspreche dem freiheitlichen und liberalen Geist des Berufes des
Arztes und diese zwölf Jahre, während denen der Ärztestopp gegolten hatte, seien in
Sachen Kostenexplosion im Gesundheitswesen wenig erfolgreich gewesen. Dennoch
erklärten beide Kammern noch in der Sommersession das Geschäft mit 115 zu 79 und 27
zu 15 Stimmen als dringlich und verabschiedeten es mit 107 zu 77, respektive mit 28 zu
16 Stimmen, wobei die bürgerlichen Fraktionen jeweils unterlagen. Das abgeänderte
Gesetz trat per 1. Juli 2013 in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 2016. 5

Medikamente

Der Ständerat beugte sich in der Herbstsession 2015 wieder über das Heilmittelgesetz
(HMG). Zunächst stand die Marktexklusivität respektive der Unterlagenschutz zur
Debatte. Mit knapper Mehrheit von 6 zu 5 Stimmen wollte die ständerätliche
Gesundheitskommission bei der vorherigen Fassung der eigenen Kammer bleiben,
sprich keine Marktexklusivität gewähren. Dagegen brachte Felix Gutzwiller (fdp, ZH)
einen Einzelantrag vor, mit dem er auf die Fassung des Nationalrates einschwenken
wollte. Mit der Zusicherung von Marktexklusivität könne man am besten Anreize
schaffen, damit Arzneimittel für seltene Krankheiten entwickelt würden, gerade weil
solche kommerziell einige Zeit lang nicht interessant seien, argumentierte er. Seitens
der SGK-SR war man jedoch mehrheitlich der Meinung, dass ein Unterlagenschutz
zielführender sei, weil man nicht auf Abschottung und in diesem Sinne auch nicht auf
Verhinderung von Innovation setzen wolle. Pascale Bruderer (sp, AG) sah im Festhalten
aber auch einen Weg, um noch länger über die bestmögliche Lösung diskutieren zu
können. Bundesrat Berset setzte sich ebenfalls für den Unterlagenschutz ein,
schliesslich entsprach dieser auch der vom Bundesrat ursprünglich vorgesehenen
Lösung. Mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte das Plenum diesem Antrag und
damit auch der Kommissionsmehrheit. Eine weitere Differenz zum Nationalrat wurde
bezüglich der Zulassungskriterien aufrechterhalten, wobei es um die erleichterte
Inumlaufbringung von in EU- oder EFTA-Staaten bereits zugelassenen Produkten auf
den schweizerischen Markt ging. Hier verabschiedete die kleine Kammer eine revidierte
Fassung des betreffenden Artikels und schlug damit auch einen Antrag des Bundesrates
aus, die Bestimmung gänzlich fallen zu lassen. Auf die Linie des Nationalrates schwenkte
man hingegen bezüglich der Modalitäten zur Verschreibung von Arzneimitteln ein: Der
Ständerat nahm keine Vorgaben diesbezüglich in das Gesetz auf. Ein Minderheitsantrag
Stöckli (sp, BE), der im Grunde verhindern wollte, dass hierzu 26 kantonale Normen
etabliert würden, und stattdessen den Bund verpflichten wollte, entsprechende
Kriterien aufzustellen, war mit 10 zu 29 Stimmen chancenlos.
Eine leidenschaftliche Debatte entwickelte sich bezüglich der Rezeptpflicht für den
Versandhandel mit Medikamenten, genauer gesagt bezüglich dem Zeitpunkt, wann eine
Versandapotheke das betreffende Rezept zur Kenntnis nehmen muss: Ist eine Vorlage
des Rezepts vor dem Versand der verschreibungspflichtigen Arzneimittel nötig oder
kann auch eine nachträgliche Vorlage des Rezeptes zulässig sein? Die Mehrheit der SGK
wollte die strengere nationalrätliche Fassung unterstützen und eine vorgängige
Rezeptabgabe vorsehen. Anders eine Minderheit Eberle (svp, TG), die die frühere
ständerätliche Version aufrechterhalten wollte, wonach nur in bestimmten Fällen ein
Rezept vorliegen muss. Zwar soll für verschreibungspflichtige Arzneimittel weiterhin in
jedem Fall ein Rezept vorhanden sein, aber rezeptfreie Produkte, hierzu sind auch
diverse Ergänzungsmittel wie Gesundheitsbäder oder Tees zu zählen, sollen keine
Rezepte nötig machen. Eine Rezeptpflicht führe hier nicht nur zu zusätzlichen Kosten,
sondern verhindere auch einen fairen Wettbewerb zwischen Versandapotheken und
herkömmlichen Anbietern. Die Ständekammer teilte mehrheitlich die letztere Position
und hielt mit 29 zu 16 Stimmen an der flexibleren Variante fest und schuf damit
wiederum eine Differenz zum Nationalrat. Ebenso beharrte der Ständerat auf seiner
Haltung in allen Fragen zu Rabattierung und den Modalitäten zur Integrität, Transparenz
und Offenlegung. Diese sollten unbedingt auf alle Heilmittel angewendet werden und
nicht, wie vom Nationalrat beschlossen, lediglich auf verschreibungspflichtige
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Arzneimittel. Denn der Missbrauch sei bei den Medizinalprodukten genauso gross,
schätzte Stöckli (sp, BE). Auch in diesem Punkt eröffne ein Festhalten die Möglichkeit,
dieser wichtigen Frage noch einmal vertieft nachzugehen, erklärte Felix Gutzwiller (fdp,
ZH). 
Somit war im Gesamtpaket des Heilmittelgesetzes Vieles noch offen, als der Ständerat
das Projekt an den Nationalrat zurückgab. 6

Die letzte Detailberatung des Heilmittelgesetzes im Ständerat fand in der
Frühjahrssession 2016 statt. Die SGK-SR machte zwar Schritte auf die nationalrätlichen
Beschlüsse zu, jedoch nicht vollumfänglich. Ihr folgte das Ratsplenum mit dem
Einlenken auf die Version der grossen Kammer bezüglich des Unterlagenschutzes von 15
Jahren und bezüglich der Zulassungsformalitäten. Bei den Rezepten und bei den
Rabatten sowie geldwerten Vorteilen war die Kommission zweigeteilt. Bezüglich
Verschreibungspflicht wollte die Mehrheit der Kommission an der eigenen Fassung
festhalten und keine genaueren Anforderungen an die Rezepte stellen, eine Minderheit
Stöckli (sp, BE) wollte den Patientinnen und Patienten in Übereinstimmung mit dem
Nationalrat ermöglichen, auf Rezepte verzichten zu können. Das Plenum folgte jedoch
der Kommissionsmehrheit und blieb bei der eigenen Version, womit bereits klar wurde,
dass eine Einigungskonferenz nötig werden würde. Die Beschlussfassung bezüglich der
Preisgestaltung war somit nicht mehr alleiniger Knackpunkt in der HMG-Debatte. Eine
gleich zusammengesetzte Minderheit Stöckli wollte auch diesbezüglich dem Nationalrat
folgen, während die SGK-Mehrheit wiederum auf der ständerätlichen Version beharrte
und sich letztlich durchsetzte. Zwar war in der Debatte ein Entgegenkommen, auch
seitens des Bundesrates, zu spüren, bei der Abstimmung lenkte das Ratsplenum jedoch
nicht ein. Mehrheitssprecher Eberle (svp, TG) warnte vor einem Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit, wenn alle Heilmittel in die Norm aufgenommen würden. Dadurch
würde es – seiner Ansicht nach – eher zu Verteuerungen der Produkte kommen als zu
einer Kostenoptimierung. Die «epische» Diskussion (Eberle) führte somit noch nicht zu
einer Einigung. 7
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Suchtmittel

Im Parlament wurde das Tabakproduktegesetz im Sommer 2016 erstmals beraten, der
Ständerat war zuerst an der Reihe. Seine SGK wollte den Entwurf jedoch mit einigen
Auflagen an den Bundesrat zurückweisen. Gegen die Rückweisung stand eine
Minderheit Stöckli (sp, BE) ein. Mit 6 zu 4 Stimmen und 2 Enthaltungen kam der
Rückweisungsantrag in der Kommission zu Stande. Zwar stehe die Mehrheit zum
Kinder- und Jugendschutz, die Vorlage gehe jedoch in einigen Punkten zu weit, so
Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR). Es seien drei wesentliche Bereiche, die nicht
goutiert würden: Erstens stelle das Gesetz einen zu starken und unverhältnismässigen
Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar. Zweitens führe es zu einer «Situation der
latenten Rechtsunsicherheit», da zu viele «Kann-Formulierungen» vorgesehen seien
und die Möglichkeiten der Regierung, einzelne Aspekte auf dem Verordnungsweg zu
regeln, für die Unternehmen unbefriedigend seien. Und drittens fehle eine
Differenzierung bei der Regelung von unterschiedlich schädlichen Produkten, weil E-
Zigaretten weniger schädlich seien als herkömmliche, was der Bundesrat sogar selbst in
seiner Botschaft festgehalten habe. E-Zigaretten fielen gemäss vorliegendem Entwurf
jedoch in die gleiche Kategorie wie herkömmliche Tabakprodukte, was für die
Kommission unverständlich war. Die Vorlage sei «nicht stimmig», der Bundesrat solle
sie überarbeiten. 
Anderer Meinung war die Kommissionsminderheit, sie wollte das mit Abstand liberalste
Gesetz in Europa, wie es Stöckli nannte, beraten. Er zeichnete, als Vertreter
verschiedener Gesundheitsorganisationen sprechend, ein düsteres Bild. Die
Verantwortung aus der Verfassung, im Bereich Gesundheitsschutz Massnahmen zu
ergreifen, war nur ein Argument seines Referats. Er sprach auch die positive Haltung
der Kantone an, denn 23 von ihnen hatten sich in der Vernehmlassung positiv zum
Entwurf geäussert. Es kristallisierte sich in der Folge heraus, dass über den
Jugendschutz weitgehend Einigkeit herrschte, ebenso über das in diesen Bereich
fallende Verkaufsverbot an Minderjährige, wie Ständerat Bischofberger (cvp, AI)
feststellte. Knackpunkt war hingegen das Werbeverbot beziehungsweise dessen
Tragweite. Den Vorwurf, dass der Rückweisungsantrag als Zugeständnis an die
Tabakindustrie gewertet werden könne, versuchte FDP-Ständerat Eder (fdp, ZG) zu
entkräften. Stattdessen – und er war nicht der Einzige, der dieses Argument aufgriff –
ginge es eben darum, das Prinzip der Eigenverantwortung hochzuhalten. Der Staat
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müsse nicht «Hüter für das Tun und Lassen» der mündigen Bürger werden. 
Es brauchte eine weitere Sitzung im Ständerat, um die Entscheidung herbeizuführen.
Gesundheitsminister Berset erklärte in seinem ausführlichen Vortrag, die Rückweisung
zu akzeptieren. Man möge die Vorlage aber nicht dem Bundesrat zurückgeben, sondern
Rückweisung an die Kommission beschliessen, damit diese eine Detailberatung
durchführen könne. Sein Wunsch blieb ihm jedoch verwehrt: Mit 28 zu 15 Stimmen
wurde das Gesetz an den Bundesrat zurückgewiesen. 
Die Rückweisung umfasste auch drei Auflagen, die der Bundesrat in einer neuerlichen
Ausarbeitung berücksichtigen sollte. Dabei handelte es sich um die Verankerung des
Mindestalters 18 für den Erwerb von Tabakprodukten. Zudem wurde die Regierung
angewiesen, eine rechtliche Grundlage für Testkäufe zu schaffen und ein Verbot von
speziell an Minderjährige gerichtete Werbung zu erlassen. Weiter sollten die
«wichtigsten Punkte der Tabakverordnung» in das neue Gesetz übernommen werden.
Auf zusätzliche Einschränkungen in der Werbung, der Verkaufsförderung und dem
Sponsoring sollte jedoch verzichtet werden. Zuletzt stand auch die Legalisierung des
Handels mit Alternativprodukten (E-Zigaretten und Snus) sowie die spezifische
Regelung dieser Produkte auf der Wunschliste der SGK.

In der Presse rief die Rückweisung deutliche Reaktionen hervor: Sie wurde
insbesondere als Sieg der Tabakindustrie gewertet, zudem wurde auf deren
erfolgreiches Lobbyieren hingewiesen. Auch der ehemalige Zürcher Ständerat Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) äusserte im Tages Anzeiger Kritik: Er sehe die Rückweisung des
Gesetzesentwurfs und die dabei obsiegende Argumentation als grundlegende Abwehr
gegen einen Beitritt der Schweiz zu einem Rahmenübereinkommen der WHO zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs. Insofern befürchtete der Gesundheitspolitiker ein
Reputationsschaden für die Schweiz. 8

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Wintersession 2016 behandelte der Ständerat den Entwurf zum
Ausgleichsfondsgesetz. Dieser hat die Errichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt –
der Compenswiss – zur Verwaltung der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO zum Inhalt.
Als Kommissionssprecher erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO), dass die SGK-SR einen
Zusatzbericht zu drei offenen Fragen verlangt hatte. Dabei habe sich insbesondere
gezeigt, dass der zu behandelnde Gesetzesentwurf für eine gesetzliche Regelung der
Rückzahlung der IV-Schuld ab 2018 dringend sei. Zudem solle gemäss Zusatzbericht die
Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) nicht in die Compenswiss integriert werden, da dies
einen unverhältnismässigen Aufwand mit sich bringen würde. Schliesslich klärte der
Bericht, dass in Zukunft anstelle der drei Ausgleichsfonds die neue Anstalt mit ihrem
Gesamtvermögen gegen aussen hafte. 

In der Detailberatung beabsichtigte die SGK-SR – abweichend vom Bundesrat – nicht
die Eidgenössische Finanzkontrolle, die diese Aufgabe bisher übernommen hatte, als
Revisionsstelle zu beauftragen, sondern diesen Auftrag durch den Verwaltungsrat der
Compenswiss vergeben zu lassen. Dies sei, so Hans Stöckli (sp, BE), aus dem Blickwinkel
der Compliance schwierig. Entsprechend beantragte er mit einer
Kommissionsminderheit, in diesem Punkt dem Bundesrat zu folgen.
Kommissionssprecher Bischof entgegnete diesbezüglich, dass sich der Bund zwar mit
fast CHF 12 Mrd. an der Finanzierung der AHV beteilige, aber eben nicht als Einziger
beteiligt sei. Die Frage der Unabhängigkeit der Revisionsstelle gelte als wichtiges
Erfordernis und eine Loslösung von der EFK trage dem Einwand Rechnung, der Staat
solle nur dann Dienstleistungen anbieten, wenn der private Markt dies nicht
zufriedenstellend tue. Da es aber gerade im internationalen Umfeld genügend
entsprechende Firmen gebe, andere Unternehmen wie zum Beispiel die SUVA eine
ähnliche Regelung kennen und die Oberaufsichtskompetenz der Bundesversammlung
erhalten bleibe, sei die Lösung der SGK-SR zu bevorzugen. Dies überzeugte eine
äusserst knappe Mehrheit des Ständerats: Mit 21 zu 20 Stimmen (0 Enthaltungen) wurde
der Antrag der Mehrheit angenommen. 

Ebenfalls diskutiert wurde auf Antrag von Liliane Maury Pasquier (sp, GE), ob der Bund
auch über das Jahr 2017 hinaus und bis zur definitiven Entschuldung den jährlichen
Zinsaufwand auf dem IV-Verlustvortrag übernehmen solle. Paul Rechsteiner (sp, SG)
begründete diese Forderung damit, dass man diese Übernahme der Schulden durch
den Bund 2010 beschlossen hatte, weil nicht die AHV für die Schulden verantwortlich
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war, sondern der Bund. Entsprechend solle man auch heute nicht die AHV dafür büssen
lassen. Durch die Übernahme dieser Zinsen wäre die Entschuldung der IV bei der AHV
nach heutigen Prognosen ein Jahr früher möglich. Wiederum entgegnete Pirmin
Bischof, dass die Entschuldung unter anderem aufgrund des Tiefzinsumfelds schneller
vorangehe als geplant. Dass der IV-Ausgleichsfonds seine Schulden verzinsen müsse, sei
richtig, jedoch solle die Übernahme dieser Zinsen durch den Bund nur temporär sein
und daher wie geplant Ende 2017 enden. Anschliessend solle der IV-Ausgleichsfonds
dem AHV-Ausgleichsfonds den entsprechenden Zins bezahlen. Dies halte auch den
Druck zur Sanierung der IV weiter hoch. Der Ständerat nahm diesen Antrag der
Mehrheit mit 28 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) an und sprach sich anschliessend in
der Gesamtabstimmung einstimmig für das Ausgleichsfondsgesetz aus. 9

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Herbstsession 2015 stand die Debatte zur Reform der Altersvorsorge 2020 als
wichtigstes Traktandum im Sessionsprogramm des Ständerates. Die kleine Kammer
hatte über 15 Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge (Entwurf 1) sowie über den
Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer (Entwurf 2; Verfassungsebene) zu bestimmen. Die SGK-SR hatte
zahlreiche Änderungen gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen und
brachte 13 Minderheitsanträge ins Plenum. Die Debatte zog sich über drei Tage.

Die Eintretensdebatte behandelte beide Entwürfe gemeinsam. Da Eintreten
vollkommen unbestritten war, diente dieser Teil der Debatte den Angehörigen der
kleinen Kammer und dem Sozialminister dazu, ausführlich ihre Haltung für die
anschliessend stattfindende Detailberatung darzulegen. Die Sprechenden betonten
unisono die hohe Wichtigkeit und auch Dringlichkeit der anstehenden Reform. Vor dem
Hintergrund, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk der Schweiz ist und die Vorlage
Millionen Menschen im Land betreffen wird, wurde die Reform als die wichtigste seit
Jahren bezeichnet, ja als Garantie zur Erhaltung des Generationenfriedens. Obwohl
periodische Anpassungen bei der Altersvorsorge notwendig seien, war seit 20 Jahren
keine AHV-Reformvorlage mehr erfolgreich. Entsprechend riefen die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter dazu auf, verantwortungsvoll zu handeln, die
ideologischen Schützengräben zu verlassen und ein Scheitern der komplexen Vorlage an
der Urne zu verhindern.

Auch die Kommissionssprecherin Maury-Pasquier (sp, GE) und der
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) betonten die Wichtigkeit der Vorlage
aufgrund des demografischen Wandels. Obwohl die Kommission zahlreiche Änderungen
gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vorgenommen hatte, bleibe das Ziel
identisch: Eine Stabilisierung der Altersvorsorge bis ins Jahr 2030. In der
Kommissionsdebatte seien die Gemeinsamkeiten grösser gewesen als die Differenzen
und der Entscheid für ein finanziell ausgeglichenes Gesamtpaket war einstimmig
gefallen.

Die sozialdemokratische Fraktion im Rat erklärte, die Revision müsse in ihrer
Gesamtheit auf die Bedürfnisse der Personen mit tiefem und mittlerem Einkommen
abgestimmt sein, um an der Urne zu bestehen. Für diese Bevölkerungsgruppen seien
die erste und zweite Säule von hoher Wichtigkeit. Während beide Entwürfe, jener des
Bundesrats und jener der Kommission, das Ziel eines ausgeglichenen Stands des AHV-
Fonds im Jahr 2030 erreichten, schwäche der Vorschlag des Bundesrates die AHV,
während jener der SGK-SR sie stärke. Dies komme insbesondere Personen mit tiefem
Einkommen zugute. Als einzige Verschlechterung bei der AHV sei im
Kommissionsentwurf die Erhöhung des Rentenalters der Frauen übrig geblieben. Die
Erhöhung der AHV für Ehepaare und für alle neu Pensionierten bezeichneten die SP-
Abgeordneten als Herzstück der Vorlage. Die fixe Erhöhung stärke dabei die soziale
Komponente der AHV, und eine Ansiedlung der Kompensationsmassnahmen in der AHV
statt in der beruflichen Vorsorge sei kostengünstiger. Eine Erhöhung der AHV-Renten
sei schon alleine deshalb notwendig, weil die Renten in den letzten 35 Jahren
gegenüber der Lohnentwicklung in Rückstand geraten seien, so die Genossen.
Insgesamt sei die Vorlage solide, da Einnahmen und Ausgaben übereinstimmen, und sie
sei transparent und verständlich und somit mehrheitsfähig.

Einen ganz anderen Standpunkt vertraten wenig überraschenderweise die
Sprecherinnen und Sprecher der FDP-Liberalen Fraktion. Nachdem sie diverse Vorteile
der Vorlage herausgestrichen hatten, erläuterten sie die Gründe für ihre Ablehnung
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eines AHV-Ausbaus. Dieser funktioniere nach dem Giesskannenprinzip, was angesichts
der starken Bevölkerungsalterung nicht finanzierbar sei. Anstatt wie ursprünglich
vorgesehen die AHV zu stabilisieren, werde sie durch diesen Ausbau destabilisiert. Das
Ausbauvorhaben sei dem Umstand geschuldet, dass man mit der Vorlage implizit zwei
hängigen Volksinitiativen – „AHV plus" der SP und „Gegen die Heiratsstrafe" der CVP –
habe entgegenkommen wollen. Der fixe Ausbau um CHF 70 stehe bei einer
Sanierungsvorlage quer in der Landschaft, eine „Heiratsstrafe", die es zu kompensieren
gälte, existiere summa summarum gar nicht. Nicht zuletzt wäre eine Erhöhung
ausschliesslich der Neurenten ohnehin ungerecht. In klassisch-liberaler Manier wurde
auch angemerkt, eine Erhöhung der Lohnbeiträge würde die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Wirtschaft schwächen. Ganz grundsätzlich, so die Ausführungen, sollten die
erste und die zweite Säule nicht vermischt werden und Kompensationen für Kürzungen
grundsätzlich in der selben Säule vorgenommen werden.

Auf Seiten der kleinen Mitteparteien zeigte sich Uneinigkeit: Während Verena Diener
Lenz (glp, ZH) sich insgesamt mit der Vorlage zufrieden zeigte, kritisierte Werner
Luginbühl (bdp, BE) insbesondere den Verzicht der Kommission auf einen
Interventionsmechanismus. Beide Räte hätten einem solchen mehrmals zugestimmt.
Insgesamt sei die Vorlage zu wenig nachhaltig und um eine Erhöhung des Rentenalters
führe letztlich kein Weg herum.

Die Sprecher der SVP-Fraktion betonten, die Reform müsse zwar referendumsfest sein,
man könne dem Volk jedoch keinen Sand in die Augen streuen. Für Spezialwünsche sei
in der Vorlage kein Platz. Zwar sei der Entwurf der Kommission gegenüber jenem des
Bundesrats bereits schlanker, jedoch gefährde der vorgesehene Ausbau der AHV deren
Stabilität und sei darüber hinaus nicht notwendig, da die anderen vorgesehenen
Massnahmen die durch die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes verursachten
Rentenkürzungen kompensieren würden. Entsprechend sei auch eine Erhöhung der
Lohnbeiträge, welche aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ohnehin nicht vertretbar
sei, nicht vonnöten, so die Volkspartei. Die Sprecher befürworteten zudem die
Angleichung des Rentenalters von Mann und Frau. Diese sei gemäss neuen Umfragen in
der Bevölkerung akzeptiert.

Die CVP-EVP-Fraktion schliesslich, grösste Fraktion im Ständerat, hatte am
Kommissionsentwurf in entscheidender Position mitgearbeitet und erklärte sich mit
dem Ergebnis sehr zufrieden. Da das Konzept ausgewogen sei, könne es auch an der
Urne akzeptiert werden. Die Sozialeinrichtungen würden mit dem vorliegenden Entwurf
stabilisiert und die Renten gesichert. Damit entstehe für die Arbeitgeber auch wichtige
Planungssicherheit. Insgesamt, so die Sprecher, sei der Vorschlag der Kommission
zudem um CHF 250 Mio. günstiger als jener des Bundesrats.

Am Ende der Eintretensdebatte führte Bundesrat Berset in einem langen Plädoyer noch
einmal die aktuelle Problemlage, die Eckwerte und Ziele der Reform, die Unterschiede
zwischen dem Entwurf des Bundesrates und jenem der Kommission, sowie die Haltung
des Bundesrates gegenüber dem Vorschlag der Kommission aus. Es handle sich hier
tatsächlich um eine Reform des Bundesrates, und nicht um eine „Reform Berset", wie
in den Medien oft dargestellt, beantwortete der Innenminister eine Frage, die zuvor
gestellt worden war. Der Gesamtbundesrat habe sich seit dem Jahr 2012 intensiv mit
der Materie beschäftigt. In den wichtigsten Punkten, so der Sozialminister, sei die
vorberatende Kommission nun auch dem Entwurf des Bundesrates gefolgt. Diese seien
insbesondere die Behandlung der ersten und zweiten Säule in einer einzigen Vorlage
und der Erhalt des Rentenniveaus. Die wichtigsten Unterschiede sah er bei der
Kompensation durch eine Erhöhung der AHV und bei der Anhebung der
Mehrwertsteuer bloss um einen statt 1,5 Prozentpunkte. Während er sich mit dem
ersten Punkt anfreunden könne, führte Berset aus, wäre eine stärkere Erhöhung der
Mehrwertsteuer bei gleichzeitiger Senkung des Bundesbeitrags an die AHV aus Sicht des
Bundesrates erstrebenswerter. Insgesamt drückte Berset jedoch seine Zufriedenheit
mit der Arbeit der Kommission und der Haltung des Rates aus, wonach es nicht nur zu
„versuchen" gelte, die Altersvorsorge zu reformieren, sondern dies auch tatsächlich
gelingen müsse. In diesem Sinne empfahl der Bundesrat Eintreten, und der Ständerat
folgte ohne Gegenantrag.

Nachdem Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen worden war, begann noch am
selben Tag die Detailberatung. Zuerst wurde Entwurf 1 behandelt, der die 15
Bundesgesetze zur Reform der Altersvorsorge enthält. Erster Diskussionspunkt war die
Angleichung des Rentenalters für Männer und Frauen. Der Rat beschloss gegen eine
Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die das Rentenalter der Frauen bei 64 Jahren
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belassen wollte, die Rentenalter auf 65 anzugleichen, den Angleichungsprozess direkt
bei Inkrafttreten der Reform zu beginnen und diesen auf drei Jahre zu beschränken.
Der Entscheid fiel mit 37 zu 8 Stimmen. Damit hatte auch ein Teil der SP-Fraktion die
Erhöhung des Frauenrentenalters als Kompromiss mitgetragen. Gegen eine weitere
Minderheit Rechsteiner, die den Umwandlungssatz im obligatorischen Teil der zweiten
Säule hatte bei 6,8 Prozent belassen wollen, beschloss die kleine Kammer, den Satz auf
6 Prozent zu senken. 37 Ratsmitglieder sprachen sich für die Senkung aus, 7 dagegen. In
der Frage des Koordinationsabzuges folge der Rat seiner Kommission einstimmig und
ohne Enthaltungen. 

Am 15. September 2015, so die späteren Pressereaktionen, setzte sich im Ständerat eine
Mitte-Links-Allianz durch. SVP und FDP hofften nun auf den Nationalrat für eine
Korrektur, hiess es. Als erstes Traktandum fällte die kleine Kammer nämlich einen
Grundsatzentscheid und beschloss die von ihrer Kommission vorgesehene Erhöhung
der AHV-Neurenten – einerseits eine lineare Erhöhung um CHF 70, andererseits die
Erhöhung der Ehepaarrenten von 150 auf 155 Prozent einer Maximalrente. Der
Entscheid fiel mit 21 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung gegen den Willen einer rechts-
bürgerlichen Minderheit Gutzwiller (fdp, ZH), die die Erhöhung hatte streichen wollen.
Eine sozialdemokratische Minderheit Rechsteiner Paul (sp, SG), die eine Erhöhung für
alle Renten statt nur der Neurenten gefordert hatte, wurde dagegen zurückgezogen. In
der weiteren Debatte folgte der Rat diskussionslos seiner Kommissionsmehrheit darin,
die Lohnbeiträge für die AHV um 0,3 Punkte anzuheben, welche je hälftig auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verteilen sind. Eine Minderheit Rechsteiner hatte
eine Anhebung um 0,5 Punkte gefordert, eine Minderheit Gutzwiller wehrte sich gegen
eine Anhebung der Lohnbeiträge.

Entsprechend dem Antrag seiner Kommissionsmehrheit beschloss der Rat, die AHV-
Beitragssätze für Angestellte und Selbstständigerwerbende zwar anzunähern, jedoch
nicht ganz zu vereinheitlichen. Er blieb auch bei der sinkenden AHV-Beitragsskala für
Selbstständige mit kleinem Einkommen. Eine Minderheit Rechsteiner hatte die
sinkende Skala abschaffen wollen, eine Minderheit Gutzwiller wollte dem Vorschlag des
Bundesrates folgen. Eine weitere Differenz zum Bundesratsentwurf entstand, indem
der Ständerat mit 25 zu 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen seiner Kommissionsmehrheit
folgte und jegliche Änderungen bei den Witwen- und Witwerrenten sowie den
Waisenrenten strich. Die Kommissionssprecherin erklärte, nach ausführlicher
Diskussion habe die Kommission die Änderungen als verfrüht klassiert. Weiter strich die
kleine Kammer auf Antrag ihrer Kommission und gegen eine sozialdemokratische
Minderheit Bruderer (sp, AG) mit 25 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung die vom
Bundesrat vorgesehene Flexibilisierung des Altersrücktritts für Personen, welche
bereits früh in die AHV einbezahlt und insgesamt ein tiefes Einkommen erzielt haben.
Gemäss aktueller Rechtslage fliessen vor dem 21. Altersjahr bezahlte AHV-Beiträge nicht
in die Rentenberechnung ein; die Flexibilisierung wäre gemäss der
Minderheitssprecherin mehrheitlich Frauen zugute gekommen. Auch in der Frage der
Höhe der Bundesbeiträge zur AHV folgte der Ständerat seiner Kommission und beliess
diese einstimmig auf der ursprünglichen Höhe, während der Bundesrat eine Senkung
vorgesehen hatte. Ebenfalls einstimmig verzichtete der Rat auf die Einführung eines
zweistufigen Interventionsmechanismus in der AHV mit automatischen
Stabilisierungsmassnahmen. Er erhöhte aber den Schwellenwert für die Verpflichtung
zu nicht-automatischen politischen Massnahmen von einem Stand des AHV-Fonds bei
70% einer Jahresausgabe auf 80% einer Jahresausgabe. Die Übergangsbestimmungen
für die Anhebung des Referenzalters der Frauen beschloss die kleine Kammer gemäss
Antrag ihrer Kommission mit 26 zu 11 Stimmen bei drei Enthaltungen, womit der
Übergang innerhalb von drei Jahren vollzogen wird.

Nachdem die Gesetzesänderungen zur Reform der AHV beraten waren, wandte sich der
Ständerat der Reform der beruflichen Vorsorge zu. Er führte auf Antrag seiner
Kommission einen neuen Artikel ein, welcher es Personen, die nach ihrem 58. Altersjahr
arbeitslos werden, ermöglicht, ihre Einzahlungen in die zweite Säule fortzuführen. Die
weitere Beratung verlief unkontrovers, mit Ausnahme einer Bestimmung über die
Evaluation der beruflichen Vorsorge, bei der die kleine Kammer vom Bundesrat
vorgesehene Kompetenzen für das Bundesamt für Statistik wieder strich. Argumentiert
wurde mit Doppelspurigkeiten und zusätzlichen Kosten. Die Sitzung schloss am Mittag
und wurde am Morgen des Folgetages wieder aufgenommen. Zu reden gab dabei
insbesondere noch die „Legal Quote", jenen Anteil der Erträge in der beruflichen
Vorsorge, den ein Lebensversicherer seinen Versicherten mindestens auszahlen muss.
Nach geltendem Recht beträgt die Quote 90% und die Kommissionsmehrheit
beantragte, daran festzuhalten. Der Bundesrat hatte eine Anhebung auf 92%
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vorgesehen, und eine Minderheit Egerszegi (fdp, AG) beantragte, dem Bundesrat zu
folgen. Der Rat entschied mit 28 zu 15 Stimmen gemäss dem Antrag seiner Kommission.

Damit war die Beratung der Bundesgesetze im Ständerat abgeschlossen und es blieb die
Verfassungsbestimmung zur Anpassung des Mehrwertsteuersatzes. Eintreten war
obligatorisch. Gemäss Vorschlag des Bundesrates sollte die Mehrwertsteuer gestaffelt
um 1,5 Punkte angehoben werden. Die Kommissionsmehrheit beantragte eine ebenfalls
gestaffelte Erhöhung um bloss einen Prozentpunkt. Der erste Erhöhungsschritt soll
dabei mit dem Ende der Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung über die
Mehrwertsteuer zusammenfallen, womit der Satz faktisch gleich bleibt. Ein zweiter
Erhöhungsschritt soll dann im Jahr 2021 zusammen mit der Angleichung des
Referenzalters von Mann und Frau vollzogen werden. Eine Minderheit Gutzwiller (fdp,
ZH) verlangte eine Erhöhung um nur insgesamt 0,9 Prozentpunkte, eine Minderheit
Stöckli (sp, BE) eine Anhebung um 1,5 Prozentpunkte. Letztere wurde im Laufe der
Debatte zurückgezogen. Der Antrag der Kommissionsmehrheit obsiegte schliesslich
gegenüber jenem der Minderheit Gutzwiller mit 27 zu 17 Stimmen ohne Enthaltung.
Anschliessend bevorzugten die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter den Antrag
ihrer Kommissionsmehrheit gegenüber jenem des Bundesrates mit 42 zu einer Stimme
bei einer Enthaltung.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich 29 Ständeratsmitglieder für die Annahme des
Entwurfes aus, fünf dagegen, bei 10 Enthaltungen. Das Resultat bestätigte den Eindruck,
dass sich Mitte-links im Rat durchgesetzt hatte: Während sämtliche Vertreterinnen und
Vertreter von CVP, SP, GP und GLP für die Vorlage stimmten, kamen aus der FDP bloss
zwei Ja-Stimmen, aus der SVP gar keine. Die Enthaltungen verteilten sich gleichmässig
auf die FDP-Liberale- und die SVP-Fraktion sowie den BDP-Vertreter. 10

Krankenversicherung

Im Ständerat empfahl die Kommissionsmehrheit, auf das Geschäft einzutreten und es
anschliessend mit dem Antrag an den Bundesrat zurückzuweisen, eine Lösung mit einer
Lockerung des Vertragszwangs vorzulegen. Eine Minderheit Eder (fdp, ZG) sprach sich
für Nichteintreten aus, eine Minderheit Schwaller (cvp, FR) für eine Ablehnung der
Rückweisung und damit für die noch nicht erfolgte Detailberatung in der Kommission.
Die Mehrheit stellte die Verfassungsmässigkeit des Zulassungsstopps, welcher per
dringliches Bundesrecht eingeführt worden und danach zwei Mal verlängert worden
war, in Frage. Sie befürchtete eine Verschärfung des Mangels an inländischem
Ärztenachwuchs bei einem erneuten Stopp und kritisierte die Unklarheit darüber, ob
die Massnahme in den vergangenen Jahren überhaupt zu Kosteneinsparungen geführt
habe. Nicht zuletzt sei zweifelhaft, ob der im Nationalrat angenommene Einzelantrag
überhaupt mit der Personenfreizügigkeit vereinbar sei, da er ausländische Ärzte
diskriminiere. Die Minderheit Eder erklärte, sie sei mit der Hin-und-Her-Politik der
letzten Jahre nicht mehr einverstanden und wolle endlich eine umfassende Lösung. Sie
wisse dabei verschiedene Parteien und Verbände sowie etliche Kantone hinter sich.
Eine erneute Zulassungsbeschränkung sei ein schlechtes Signal an die jungen Ärztinnen
und Ärzte, laufe dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ zuwider und sei
rechtsstaatlich bedenklich. Zudem sei eine konsequente Marktlösung einer erneuten
Regulierung des Angebots vorzuziehen. Die Minderheit Schwaller warnte vor ein bis
zwei zusätzlichen Prämienprozenten, würde das Wachstum der Anzahl Zulassungen
nicht gebremst, und führte aus, einzig die Massnahme eines Zulassungsstopps könne
bereits kurzfristig dagegen wirksam werden. Eintreten wurde schliesslich mit 27 zu 17
Stimmen beschlossen. Beim Rückweisungsantrag ergab sich ein Patt von 22 zu 22
Stimmen. Mit Stichentscheid des Präsidenten Lombardi (cvp, TI) ging das Geschäft zur
Detailberatung an die Kommission. Diese nahm umfassende Abklärungen vor bezüglich
der Verfassungsmässigkeit des Bundesratsentwurfes, der Wirkungen der bisherigen
Zulassungsbeschränkungen und insbesondere der Vereinbarkeit des vom Nationalrat
aufgenommenen Zusatzes mit der Personenfreizügigkeit. Die Gutachten verschiedener
Experten zu letzterem kamen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Die Abklärungen
dauerten einige Zeit, womit das ursprüngliche Ziel des Innenministers Berset, den
Zulassungsstopp bereits im April wieder einzuführen, nicht mehr erreicht werden
konnte. Um eine möglichst rasche Beschlussfassung zu erreichen, hatte der Bundesrat
im Vorjahr beschlossen, das Gesetz als dringlich einzustufen. Die Detailberatung im
Ständerat fand in der Sommersession statt. Berset betonte zu Beginn der Debatte, bei
dem 2012 beobachteten Anstieg der Neuzulassungen handle es sich nicht um einen
simplen Aufholeffekt, was daran zu erkennen sei, dass der Anstieg in der ersten
Jahreshälfte 2013 unverändert angehalten habe. Zu reden gab insbesondere die vom
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Nationalrat eingefügte Ausnahmebestimmung, wonach Ärzte mit mindestens
fünfjähriger Schweizer Berufserfahrung von der Zulassungspflicht ausgenommen wären.
Die Kommissionsmehrheit sprach sich mit Verweis auf die Personenfreizügigkeit
dagegen aus. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG) strebte einen Kompromiss an, indem
sie die Frist auf drei Jahre beschränken wollte und gab an, ein allfälliges Ritzen der
Personenfreizügigkeit angesichts der Vorteile in Kauf nehmen zu wollen. Diese Position
unterlag mit 22 zu 18 Stimmen. Diskutiert wurden auch die Kompetenzen der Kantone
bei der Festlegung der Kriterien für ein Bedürfnis nach Zulassungen von
Leistungserbringern. Eine Minderheit Stöckli (sp, BE) sprach sich für die Version des
Bundesrates aus, wonach die Kantone „anzuhören“ seien. Die Kommissionsmehrheit
verlangte dagegen, der Bund habe die Kriterien mit den Kantonen zusammen
einvernehmlich festzulegen. Die Minderheit begründete ihre Position damit, dass die
Haltungen der Kantone stark auseinandergingen und eine Lösung im Einvernehmen
damit nicht zu finden sei. Die Mehrheit hielt dagegen, die Kantone würden die
Bedürfnisse auf ihrem Gebiet am besten kennen und dürften nicht von der Hauptstadt
aus bevormundet werden. Mit 22 zu 21 Stimmen folgte der Rat der Position der
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung sprachen sich 25 Kantonsvertreter für den
Entwurf aus, 15 dagegen. 11

In der Frühjahrssession 2015 nahm sich der Ständerat als Erstrat eines Entwurfs des
Bundesrats zur Änderung des KVG bezüglich Risikoausgleich und Trennung von Grund-
und Zusatzversicherung an.  Diverse Elemente einer Vorlage, welche ursprünglich als
indirekter Gegenvorschlag zur im September 2014 vom Volk abgelehnten Initiative für
eine öffentliche Krankenkasse konzipiert worden war, wurden hierbei aufgenommen.
Der Entwurf strebt eine institutionelle Trennung von Grund- und Zusatzversicherung
sowie eine Verfeinerung des Risikoausgleichs an. Die Idee der Einrichtung eines
Hochrisikopools, welche in der Vernehmlassung besonders kritisiert worden war, war
inzwischen fallengelassen worden. Die Kommissionsmehrheit beantragte
Nichteintreten, eine Minderheit Stöckli (sp, BE) Eintreten. Die Mehrheit argumentierte,
es bestehe kein Handlungsbedarf. Eine Verfeinerung des Risikoausgleichs sei 2014
beschlossen worden und befinde sich in der Umsetzung. Um Geld- und
Informationsflüsse zwischen der Grund- und der Zusatzversicherungsabteilung einer
Krankenkassengruppe zu unterbinden, bestünden im Krankenversicherungsgesetz und
im neuen Aufsichtsgesetz genug Möglichkeiten, und zudem würde das Vorschreiben
einer vollkommenen juristischen Trennung einen starken Eingriff in die
Wirtschaftsfreiheit der Versicherer bedeuten. Die Minderheit hielt dagegen, das neue
Aufsichtsgesetz könne nur dann greifen, wenn es zu einer Finanztransaktion zwischen
den verschiedenen Einheiten einer Versicherungsgruppe komme. Dies sei aber per
Definition nicht möglich, da eine Versicherungsgruppe eine einzige
Rechtspersönlichkeit bilde. Es sei wichtig, auf die Vorlage einzutreten, um
anschliessend den konkreten Umfang der vorzunehmenden Trennung zu diskutieren.
Die bürgerliche Mehrheit des Rates sah dies anders und beschloss mit 24 zu 17 Stimmen
Nichteintreten. 12
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

L’intégration est l’objectif affirmé de la révision partielle de la loi sur les étrangers. Le
Conseil fédéral a précisé ses intentions dans un message publié en mars 2013. Ainsi, les
étrangers bien intégrés auraient dorénavant droit à une autorisation d’établissement
après avoir résidé 10 ans en Suisse. Les cantons garderaient la possibilité d’accorder
cette autorisation après 5 ans en cas de bonne intégration. Le regroupement familial
serait également conditionné à la maîtrise d’une langue nationale ou, au minimum, à la
volonté d’apprendre (par le biais d’un programme d’encouragement) une langue
nationale. L’intégration linguistique serait également renforcée par le programme
d’encouragement national « fide ». En cas de mauvaise intégration, les autorités
pourraient conclure une convention d’intégration. Et en cas de non-respect de cette
convention, l’autorisation de séjour pourrait être retirée. La commission des
institutions politiques du Conseil des Etats (CIP CE) a salué l’approche générale de
cette révision partielle, mais a également apporté des modifications discutées lors du
débat au Conseil des Etats. C’est en hiver que ce dernier s’est penché sur la
modification de la loi. Une minorité Föhn (udc, SZ) a tout d’abord proposé de refuser
l’entrée en matière. Cette minorité a été défaite par 29 voix contre 11 et 1 abstention. Le
Conseil des Etats a ensuite modifié la proposition du Conseil fédéral sur avis de sa
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commission. Alors que le Conseil fédéral, soutenu par une minorité Stöckli (ps, BE),
souhaitait accorder aux personnes qui assurent un enseignement religieux une
dispense de communiquer dans une langue nationale, le Conseil des Etats s’est opposé
à cette mesure. Le Conseil des Etats a également rejeté une proposition de minorité
Engler (pdc, GR), déposée sous l’impulsion des cantons, qui souhaitait biffer le devoir
des cantons de systématiquement contrôler le degré d’intégration des étrangers
souhaitant prolonger leur autorisation de séjour. Sur la question du droit à
l’autorisation de séjour après 10 ans de résidence, les sénateurs ont, là aussi, suivi leur
commission. Alors que le Conseil fédéral souhaitait donner aux personnes bien
intégrées le droit d’obtenir une autorisation de séjour après 10 ans de résidence sur le
territoire suisse, la CIP CE a préféré conserver le droit en vigueur qui donne la
possibilité aux autorités de délivrer une telle autorisation. Résumé avec les termes du
président de la commission, Robert Cramer (verts, GE), la commission a préféré une
« Kann-Vorschrift » à une « Muss-Vorschrift ». L’étranger a donc la possibilité
d’obtenir une possibilité de séjour, il n’y a cependant pas « droit ». Concernant
l’attribution de l’encouragement à l’intégration, les sénateurs ont débattu de la
question suivante : quels acteurs politiques doivent être entendus avant de décider des
bénéficiaires de l’attribution de l’encouragement? Bien que la commission souhaitait
limiter la participation aux cantons, la conseillère nationale Pascale Bruderer Wyss (ps,
AG) a proposé d’intégrer également les associations intercommunales. C’est par 19 voix
contre 13 que le Conseil des Etats a suivi la politicienne argovienne. Au vote sur
l’ensemble, le texte a été adopté par 24 voix contre 7 et 4 abstentions. Le Conseil
national devra encore se prononcer [9]. 13
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